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bern als übergeordnetes Organ die zuständige Fach
abteilung der Staatlichen Plankommission bzw. das zu
ständige Ministerium zu verständigen.

(3) Der Hauptdispatcher hat im voraus gegenüber der 
Bilanz für Elektroenergie erkennbare Abweichungen 
des Erzeugungsaufkommens unverzüglich der Abteilung 
Energie der Staatlichen Plankommission zur Einleitung 
entsprechender Maßnahmen zu berichten, soweit die 
Abweichungen nicht durch Einschränkungsmaßnahmen 
bei der operativ gesteuerten Industrie ausgeglichen 
werden können.

(4) Der Hauptdispatcher hat die bei nicht ausgegliche
ner Bilanz von der Abteilung Energie nach Abstimmung 
mit der Abteilung Bilanzierung und Verteilung der 
Produktionsmittel der Staatlichen Plankommission er
teilten Weisungen über Änderungen in der Belieferung 
von Abnehmern mit Elektroenergie unverzüglich auszu

führen.
§ 5

Berufung und Einstellung der leitenden Mitarbeiter der 
Dispatcherorganisation und der Bezirkslastverteilungen

(1) Der Hauptdispatcher wird von dem Leiter der Ab
teilung Energie der Staatlichen Plankommission berufen 

und abberufen.
(2) Die Einstellung und Entlassung des Hauptlastver

teilers, des Leiters der Inspektionsgruppe, des Leiters 
der Reparaturgruppe und der Bezirkslastverteiler sowie 
der Mitarbeiter der Inspektionsgruppe bedürfen der 
Bestätigung des Leiters der Abteilung Energie der 
Staatlichen Plankommission.

§ 6 
Struktur

(1) Für die Struktur der Dispatcherorganisation gilt 
der nach den gesetzlichen Bestimmungen bestätigte 
Struktur- und Stellenplan.

(2) Die Strukturpläne der Bezirkslastverteilungen und 
Industrielastverteilungen sind nach einem von der 
Dispatcherorganisation herausgegebenen Rahmenstruk
turplan, der die Qualifikationsmerkmale enthält, auf
zustellen. Die Strukturpläne der Bezirkslastverteilun
gen werden von den Räten der Bezirke bzw. vom Magi

strat von Groß-Berlin, die der Industrielastverteilungen 
von der zuständigen WB bestätigt.

Aufgaben, Rechte und Pflichten der Lastverteilung
§ 7

(1) Der Hauptlastverteilung obliegen die operative 
Betriebsführung, Überwachung und Kontrolle des über
geordneten Elektroenergiesystems.

(2) Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:
1. Einsatz der Erzeugungsanlagen für Elektroenergie 

einschließlich Pumpspeicherwerke zur sicheren und 
störungsfreien Elektroenergieversorgung sowie zur 
Erzielung des höchstmöglichen volkswirtschaft
lichen Nutzens;

2. Überwachung des Aufkommens an Elektroenergie 
entsprechend den vorgegebenen Jahres-, Quartals-; 
Monats-, Wochen- und Tagesplänen;

3. Festlegung des Schaltzustandes im Verbundnetz, in 
Sonderfällen auch im Mittelspannungsnetz;

4. Mitwirkung bei der Aufstellung der mit dem 
Volkswirtschaftsplan abzustimmenden Bilanzen für 
Elektroenergie, Aufstellung von Wochen- und 
Tagesbilanzen für den operativen Betrieb und Auf
stellung und Herausgabe der Richtfahrpläne für 
den operativen Betrieb;

5. Steuerung der Frequenz und Spannung im Ver
bundnetz;

6. Mitarbeit bei der Aufklärung von Störungen im 
Verbundbetrieb, statistische Erfassung von Störun
gen und Schäden in Erzeugungs- und Ubertragungs

anlagen sowie Zusammenstellung der Jahres
berichte für Störungen und Schäden;

7. Einflußnahme auf die Einstellung von Schutz- und 
Regelanlagen sowie Mitarbeit bei der Festlegung 
der für den Verbundbetrieb bereitzustellenden 
Fernmeß- und Fernwirkeinrichtungen;

8.  Aufstellung von Leistungsflußbildern;
9. Mitarbeit bei der Perspektivplanung;

10. Herausgabe von Arbeitsanweisungen für die Be- 
zirkslastverteilungen und Industrielastverteilungen;

11. Abstimmung der energiewirtschaftlichen und 
wasserwirtschaftlichen Belange im Bereich der 
Saaletalsperren mit den zuständigen Organen der 
Wasserwirtschaft.

I § 8
Der Hauptlastverteiler oder seine Beauftragten sind 

berechtigt und verpflichtet, zur Frequenz- und Span
nungshaltung sowie zur Verhinderung einer Über
lastung der Netze Leistungsabbietungen und Ent
lastungsschaltungen vorzunehmen.

§ 9
(1) Der Hauptlastverteiler und seine namentlich fest

zulegenden Mitarbeiter sind gegenüber den Leitern und 
Mitarbeitern der Bezirkslastverteilungen und Industrie
lastverteilungen weisungsberechtigt. In dringenden 
Fällen können sie dem verantwortlichen Betriebsperso
nal der im Verbundbetrieb arbeitenden Erzeugerwerke 
sowie der Schalt-, Umspannwerke und Reglerstationen 
unmittelbar Weisungen geben. Die zuständige Bezirks
lastverteilung ist von den erteilten Weisungen nach
träglich zu unterrichten.

(2) Der Hauptlastverteiler hat den Bezirkslastvertei
lungen und Industrielastverteilungen eine Liste der 
nach Abs. 1 weisungsberechtigten Mitarbeiter zu über
geben.

§ 10
(1) Den Bezirkslastverteilungen und Industrielast

verteilungen obliegen die Überwachung des gesamten 
Aufkommens an Elektroenergie und die operative 

Betriebsführung in ihrem Verantwortungsbereich, der 
sich mit Ausnahme des Bereichs der Industrielast
verteilungen mit den Grenzen des staatlichen Bezirkes 
deckt.

(2) Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:
1. Überwachung des Elektroenergieaufkommens ent

sprechend den vorgegebenen Jahres-, Quartals-; 
Monats-, Wochen- und Tagesplänen;

2. Sicherung der störungsfreien Versorgung im Be
zirk unter Beachtung des Grundsatzes des höchst
möglichen volkswirtschaftlichen Nutzens;

3. Meldung von In- und Außerbetriebnahmen sowie 
von Veränderungen im Erzeugungsaufkommen und 
im Schaltzustand an die Dispatcherorganisation und 
Meldung von Störungen im Betriebsablauf unter 
Angabe der getroffenen Behebungsmaßnahmen an 
die Dispatcherorganisation;

4. Festlegung des Schaltzustandes in den Anlagen 
ihres Verantwortungsbereiches;

5. Aufschlüsselung der von der Hauptlastverteilung 
vorgegebenen Richtfahrpläne und Herausgabe an 
die Erzeugerwerke des Verantwortungsbereiches;


